
Schließen mehrere Unternehmer über einen Gegen-

stand mehrere Umsatzgeschäfte ab und gelangt der 

Gegenstand bei der Beförderung oder Versendung 

unmittelbar vom ersten Unternehmer zum letzten Ab-

nehmer, dann liegt ein sog. Reihengeschäft vor. Wird 

der Gegenstand dabei noch grenzüberschreitend be-

fördert oder versendet, ist diese Warenbewegung nur 

einer Lieferung im Reihengeschäft zuzuordnen. In der 

Vergangenheit gab es, auch vor dem Hintergrund viel-

fältiger BFH- und EuGH-Rechtsprechung, vermehrt 

Unsicherheiten bei der Zuordnung der sog. bewegten 

Lieferung. Mit Verabschiedung der „Quick Fixes“ im 

Dezember 2018, die die Basis für eine harmonisierte 

Regelung innerhalb der EU bildete, und der Umsetzung 

im UStG zum 01.01.2020 sollten diese Unsicherheiten 

zumindest bei EU-Reihengeschäften behoben werden. 

Mit Schreiben vom 25.04.2023 hat das BMF nun aus-

führlich Stellung zur Reihengeschäftsregelung genom-

men und zudem eine wohlwollende Nichtbeanstan-

dungsregelung bis zur Veröffentlichung des Schrei-

bens am 17.05.2023 im Bundessteuerblatt (BStBl. I 

2023, S. 778) aufgenommen. Denn bis zur Veröffent-

lichung des Schreibens – und somit bis 17.05.2023 – 

wurde es nicht beanstandet, wenn die Zuweisung der 

Transportverantwortlichkeit von den Beteiligten ein-

vernehmlich abweichend von A 3.14 Abs. 7 bis 11  

UStAE bestimmt wurde. 

HINTERGRUND DER GESETZLICHEN REGELUNG 

UND DES BMF-SCHREIBENS

Durch Einfügung des § 3 Abs. 6a UStG, der teilweise 

auf Art. 36a MwStSystRL beruht, wurde erstmals eine 

ausdrückliche unionsrechtliche Regelung zur Zuord-

nung der Warenbewegung (Beförderung oder Versen-

dung) beim Reihengeschäft im innergemeinschaftli-

chen Handel und Beförderung bzw. Versendung durch 

den mittleren Unternehmer (sog. Zwischenhändler) 

implementiert. Zudem wurden rein nationale Regelun-

BMF-SCHREIBEN ZU REIHENGESCHÄFTEN

Das BMF äußert sich ausführlich zu der Reihengeschäftsregelung in § 3 Abs. 6a UStG und 

nimmt entsprechende Änderungen im Umsatzsteueranwendungserlass (UStAE) vor. Hierbei er-

fahren vor allem die Erläuterungen zur Transportverantwortlichkeit und der Zuordnung der 

bewegten Lieferung Änderungen.  
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gen dazu aufgenommen, wie in Fällen, in denen im 

Rahmen eines Reihengeschäfts Ware aus einem Dritt-

land kommt oder in ein Drittland gelangt, die bewegte 

Lieferung zuzuordnen ist. Ferner wurde geregelt, wie 

dies bei Beförderung bzw. Versendung durch den ers-

ten oder letzten Unternehmer in der Reihe geschehen 

soll. 

Insoweit diente die Gesetzesänderung neben der Um-

setzung des geänderten Unionsrechts der Beseitigung 

von Rechtsunsicherheiten bei der Zuordnung der sog. 

bewegten Lieferung im Reihengeschäft, die u. a. in 

Folge der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) 

bestanden. 

Nach Konsultation der Verbände auf Basis eines Ent-

wurfs hat die Finanzverwaltung am 25.04.2023 ein 

BMF-Schreiben zur umsatzsteuerlichen Behandlung 

von Reihengeschäften veröffentlicht und den UStAE 

entsprechend geändert. 

Nachfolgend werden die wesentlichen Eckpunkte des 

BMF-Schreibens zusammengestellt. Aufgrund der 

Vielzahl der vorgenommenen Änderungen des UStAE 

möchten wir die Darstellung der besseren Übersicht-

lichkeit wegen auf wesentliche Aspekte beschränken.

ECKPUNKTE DES NUN VORLIEGENDEN BMF-

SCHREIBENS

TRANSPORTVERANTWORTLICHKEIT IM REIHENGE-

SCHÄFT 

Die Zuordnung der bewegten Lieferungen hängt maß-

geblich davon ab, welchem Unternehmer die Beförde-

rung oder die Versendung zuzurechnen ist. 

In dem neu eigenfügten A 3.14 Abs. 7 UStAE stellt das 

BMF nun in Satz 5 klar, dass hierfür im Fall der Versen-

dung auf die Auftragserteilung an den selbständigen 

Beauftragten abzustellen ist. Zu beachten ist, dass die 

alternative Zuordnung der bewegten Lieferung nach  

§ 3 Abs. 6a Satz 5 UStG durch Verwendung einer Um-

satzsteueridentifikationsnummer (USt-IdNr.) daher nur 

möglich ist, wenn die Beförderung oder Versendung 

durch den Zwischenhändler erfolgt. Dies setzt regel-

mäßig die förmliche Auftragserteilung des Spediteurs 

durch den Zwischenhändler voraus. 

Hinweis

Incoterms spielen für die Zuordnung der bewegten 

Lieferung regelmäßig keine Rolle mehr. Gegebe-

nenfalls kann in Ausnahmefällen auf die Incoterms 

als alternatives Zuordnungskriterium zurückgegrif-

fen werden, wenn die bewegte Lieferung bspw. bei 

missglückten Reihengeschäften abweichend von 

der förmlichen Transportbeauftragung zugeordnet 

werden soll. Denn gemäß A 3.14 Abs. 7 Satz 6 UStAE 

wird eine abweichende Zuordnung anerkannt, 

wenn der Unternehmer nachweist, dass die Beför-

derung oder Versendung auf Rechnung eines ande-

ren Unternehmers erfolgt ist, der die Gefahr des 

zufälligen Untergangs während des Transports ge-

tragen hat. Ob eine solche abweichende Zuord-

nung einer gerichtlichen Überprüfung standhalten 

wird, ist angesichts des Wortlauts des Gesetzes un-

sicher. Unter Praxisgesichtspunkten ist zu begrü-

ßen, dass seitens der Finanzverwaltung den Steuer-

pflichtigen alternative Argumentationsansätze 

geboten werden. 
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In der Praxis könnten zudem die Nachweiserfordernis-

se der Finanzverwaltung zu Problemen führen, nach 

denen sich aus den vorhandenen Aufzeichnungen die 

Zuordnungsentscheidung eindeutig und leicht nach-

prüfbar ergeben muss. In der Praxis ist nicht immer 

allen Beteiligten im Reihengeschäft bewusst, dass sie 

an einem solchen beteiligt sind. Häufig ist es gerade 

im Interesse des mittleren Unternehmers, dass der ers-

te und letzte Beteiligte keine Kenntnis voneinander 

haben. 

LIEFERUNGEN DURCH EINEN ZWISCHENHÄNDLER

Wird der Gegenstand der Lieferung durch einen Zwi-

schenhändler befördert oder versendet, kann grund-

sätzlich die Lieferung an ihn oder von ihm die bewegte 

Lieferung sein. Gemäß der gesetzlichen Vermutungs-

regelung ist die bewegte Lieferung grundsätzlich der 

Lieferung an ihn zuzuordnen.

1. Modifikation für Inlandsfälle (A 3.14 Abs. 9 

und Abs. 12 UStAE)

Ein modifizierter A 3.14 Abs. 9 UStAE enthält Ausfüh-

rungen zur Nachweisführung in reinen Inlandsfällen. 

Von der praktischen Bedeutung dürften diese über-

schaubar sein. In reinen Inlandsfällen ist die Zuord-

nung der bewegten Lieferung allenfalls für die Steuer-

entstehung relevant. Bei der bewegten Lieferung ent-

steht die Umsatzsteuer mit Beginn der Beförderung, 

bei der ruhenden Lieferung mit Verschaffung der Ver-

fügungsmacht.  

Ergänzt werden Inlandssachverhalte durch die Ausfüh-

rungen und ein erläuterndes Beispiel in A 3.14 Abs. 12 

UStAE. Klarstellend führt die Finanzverwaltung darin 

in einem neu eingefügten Satz 3 aus, dass bei reinen 

Inlandskonstellationen, d. h. Reihengeschäften mit rei-

nen Warenbewegungen im Inland, die Verwendung 

einer ausländischen USt-IdNr. zu keiner Veränderung 

des Lieferorts, der Steuerpflicht und der Zuordnung 

der bewegten Lieferung führt. Sind ausländische Un-

ternehmen involviert, führt dies grundsätzlich zu Re-

gistrierungspflichten im Inland. 

2. Modifikation für grenzüberschreitende Rei-

hengeschäfte innerhalb der EU (A 3.14 Abs. 10 

und Abs. 13 UStAE)

Spannender sind die Fälle, in denen die Ware von ei-

nem EU-Land in ein anderes gelangt. Wird in diesen 

Fällen die Vermutungsregelung nicht widerlegt, kann 

dies zu Registrierungspflichten des mittleren Unter-

nehmers führen. 

Gemäß der gesetzlichen Regelung des § 3 Abs. 6a 

Satz 5 UStG wird der Nachweis durch den Zwischen-

händler über die aktive Verwendung seiner USt-IdNr. 

des Mitgliedsstaates, in dem die Warenlieferung be-

ginnt, geführt. Dies kann insbesondere in den Fällen, 

in denen die ersten beiden Unternehmer im gleichen 

Land ansässig sind, bei Nichtbeachtung zu Registrie-

rungspflichten des mittleren Unternehmers im Bestim-

mungsland im Ausland führen, denn dann greift die 

Regelvermutung der bewegten Lieferung an den Zwi-

schenhändler. 

Veranlasst hingegen der erste Unternehmer den Trans-

port, ist die bewegte Lieferung grundsätzlich seiner 

Lieferung zuzuordnen. Verwendet in diesen Fällen der 

Zwischenhändler aktiv seine USt-IdNr. des Abgangs-

mitgliedstaates, kann hierüber die bewegte Lieferung 

nicht zur zweiten Lieferung verlagert werden. Zudem 

kann durch die aktive Verwendung der USt-IdNr. die 

Rechtsfolge des § 3d Satz 2 UStG ausgelöst werden, die 

zu einer Erwerbsbesteuerung des innergemeinschaftli-

3



chen Erwerbs im Abgangsmitgliedsstaat ohne korres-

pondierende Vorsteuerabzugsberechtigung führt. 

3. Ausführungen im BMF-Schreiben und UStAE

Der Nachweis gilt nur dann als erbracht, wenn der 

Zwischenhändler bis zum Beginn der Beförderung 

oder Versendung seine USt-IdNr. aktiv verwendet. 

Nach Auffassung des BMF 

› setzt dies ein aktives Tun voraus,

› sind spätere Änderungen der Verwendung grund-

sätzlich irrelevant,

› wird in der Regel eine Verwendung bei Vertrags-

schluss, spätestens vor Lieferbeginn vorausgesetzt,

› soll die verwendete USt-IdNr. in dem jeweiligen Auf-

tragsdokument festgehalten werden; bei mündlicher 

Auftragserteilung muss die rechtzeitige Verwendung 

durch den mittleren Unternehmer dokumentiert 

werden,

› werden Verwendungserklärungen für zukünftige 

Lieferungen auch anerkannt und

› kann u. U. auch ein unternehmerischer Leistungsbe-

zug durch den letzten Unternehmer und eine ent-

sprechende Deklaration und Meldung der innerge-

meinschaftlichen Lieferung durch den Zwischen- 

händler und des innergemeinschaftlichen Erwerbs 

durch den letzten Unternehmer ein positives Tun 

darstellen.

 

Zu beachten

Die Nachweispflicht trifft den mittleren Unterneh-

mer. Dies sollte bei der Implementierung der Pro-

zesse beachtet werden.  

Sind die ersten beiden Unternehmer in demselben 

Land ansässig, kann dies zur Falle werden, denn oft-

mals wird der deutsche Besteller gegenüber seinem 

deutschen Lieferanten nicht aktiv seine deutsche USt-

IdNr. verwenden, um hierüber die bewegte Lieferung 

ins EU-Ausland zu seiner Lieferung an seinen Abneh-

mer zu verlagern. Bei Transportveranlassung durch 

den Zwischenhändler empfiehlt es sich daher, die Pro-

zesse dahingehend zu überprüfen. 

U. U. kann dies über eine allgemeine Erklärung für alle 

zukünftigen Lieferungen gelöst werden; hierbei muss 

jedoch bedacht werden, dass die Verwendungserklä-

rung nicht nur für die Zuordnung der bewegten Liefe-

rung im Reihengeschäft eine Rolle spielt, sondern auch 

bei innergemeinschaftlichen Lieferungen - zumindest 

nach der deutschen Lesart - eine Voraussetzung für 

die Steuerbefreiung ist. Vor Verwendung von Allge-

meinerklärungen sollte daher geprüft werden, dass 

diese nicht Folgewirkungen auf andere grenzüber-

schreitende Geschäftsvorfälle des Unternehmens aus-

lösen. 

Ergänzt werden die Regelungen zu EU-Reihengeschäf-

ten durch die Ausführungen und erläuternden Beispie-

le in A 3.14 Abs. 13 UStAE.

WARENBEWEGUNGEN IM VERHÄLTNIS ZUM DRITT-

LAND (A 3.14 ABS. 11, 14 BIS 16 USTAE) 

Auch wenn die Ware aus der EU ins Drittland gelangt, 

setzt bei Transportveranlassung durch den mittleren 

Unternehmer die Verlagerung der bewegten Lieferung 

zur zweiten Lieferung die aktive Verwendung der USt-

IdNr. (oder alternativ in diesem Fall der Steuernummer) 

des Mitgliedstaates des Beginns der Beförderung ge-

genüber seinem (Vor-)Lieferanten voraus. Die Rege-
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lungen zur Nachweisführung bei EU-Reihengeschäf-

ten gelten entsprechend.

Bei Einfuhren in die EU ist erforderlich, dass der Ge-

genstand im Namen des Zwischenhändlers oder im 

Rahmen der indirekten Stellvertretung für seine Rech-

nung zum zoll- und umsatzsteuerrechtlichen Verkehr 

frei gemacht wird.  

Ergänzt werden die Regelungen zu Drittlands-Reihen-

geschäften durch die Ausführungen und erläuternden 

Beispiele in A 3.14 Abs. 14 bis 16 UStAE.

LIEFERUNGEN UNTER EINBEZIEHUNG VON BETREI-

BERN ELEKTRONISCHER SCHNITTSTELLEN IN FIKTIVE 

LIEFERKETTEN

Über einen neu eingefügten A 3.14 Abs. 20 UStAE 

stellt das BMF klar, dass die Ausführungen zu Reihen-

geschäften keine Anwendung finden auf Lieferungen 

unter Einbeziehung von Betreibern von elektronischen 

Schnittstellen in fiktiven Lieferketten nach § 3 Abs. 3a 

i. V. m. Abs. 6b UStG.  

INNERGEMEINSCHAFTLICHE DREIECKSGESCHÄFTE 

Zudem enthält das BMF-Schreiben überwiegend re-

daktionelle Anpassungen zu den Ausführungen und 

erläuternden Beispielen in A 25b.1 UStAE zum inner-

gemeinschaftlichen Dreiecksgeschäft. Eine Reaktion 

auf die neuere EuGH-Rechtsprechung hierzu (Rs. 

C-247/21 und C-696/20) fehlt aber weiterhin. 

ANWENDUNGSREGELUNG UND ABSCHLIESSEN-

DE BEMERKUNG

Die Grundsätze des BMF-Schreibens sind in allen offe-

nen Fällen anzuwenden. 

Unternehmer sollten das vorliegende BMF-Schreiben 

zum Anlass nehmen, soweit noch nicht geschehen, 

die Umsetzung des Gesetzesänderungen aufgrund 

der sog. Quick Fixes zu überprüfen. 

Die Regelungen zu Reihengeschäften, der USt-IdNr. 

als materieller Voraussetzung für die Steuerbefreiung 

von innergemeinschaftlichen Lieferungen sowie die 

EU-Konsignationslagerregelung aufgrund der Quick 

Fixes gelten bereits seit 01.01.2020. Aufgrund der be-

sonderen Herausforderungen des Jahres 2020 auf-

grund der Corona-Pandemie und der temporären Um-

satzsteuersatzminderung stand die Umsetzung der 

Neuregelungen nicht bei allen Unternehmen im Vor-

dergrund.

Gerne unterstützen wir Sie bei Fragen zu Reihenge-

schäftskonstellationen in Ihrem Unternehmen. 
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ANSPRECHPARTNER

Die Ihnen bekannten Ansprechpartner bei 

Ebner Stolz stehen Ihnen bei Fragen zur 

Behandlung von Reihengeschäften jeder-

zeit gerne zur Verfügung. Zudem können Sie sich auch 

gerne an unsere Umsatzsteuerexperten wenden. 
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